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per Einschreiben mit Rückschein      
 
An den  
Deutschen Fachjournalistenverband 
Herrn Prof. Dr. Siegfried Quandt 
Hegelplatz 1 
 
10117 Berlin 
 
 
 

 
Beschwerde wegen Kündigung vom 17.10.2008 zum 28.02.2009 
Meine Mitglieds-Nummer: 1241845 
 
 
Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Siegfried Quandt, 
ich bin seit Februar 2008 registrierter Fachjournalist im DFJV. Ich recherchiere seit 
über 10 Jahren umfangreich über die thermische Solartechnik und habe 
festgestellt und ich kann dezidiert nachweisen, dass die deutsche Bevölkerung 
von der Solarwirtschaft umfangreich getäuscht wird und der deutsche 
Journalismus diese Täuschungen durch Falschbehauptungen in den Medien 
unterstützt. Ich hatte erwartet, dass der deutsche Journalismus und insbesondere 
der DFJV seine Wächterfunktion ernst nimmt und an einer wahrheitsgemäßen 
Berichterstattung interessiert ist. 
 
Nun bekomme ich mit Schreiben vom 17.10.2008 die Kündigung vom DFJV ins 
Haus, weil ich angeblich nur "ehrenamtlich" tätig bin. 
 
Ich will Ihnen kurz und in Stichworten beschreiben, wie meine "ehrenamtliche" 
Tätigkeit aussieht. Ich empfinde diese Kündigungsbegründung als regelrechte 
Ohrfeige für das "Ehrenamt", denn ich lege sehr großen Wert darauf, dass ich für 
die Informationen, die ich recherchiere, bewusst kein Geld bekomme, um mich 
unabhängig zu betätigen. Meine Webseite (www.solarreseach.org) ist zu 100%-
frei von Werbung, auch von GOOGLE-Werbung, um meine Glaubwürdigkeit zu 
bewahren. 
 
1.  
Ich habe im Dezember 2006 eine Presseratsbeschwerde gegen den "STERN" 
gewonnen, weil der "STERN" ebenfalls den "solaren Effizienzschwindel" verbreitet 
hatte. 
 
2.  
Ich habe im März 2007 eine Presseratsbeschwerde gegen die Recklinghäuser 
Zeitung gewonnen, weil auch dort Falschbehauptungen der Solarwirtschaft 
veröffentlich worden sind. 
 
Weitere Beschwerden gegen deutsche Print-Redaktionen beim Deutschen 
Presserat in Bonn laufen bereits bzw. sind von mir in Vorbereitung. 
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3.  
Ich habe zahlreichen TV-Medienveranstaltern Falschberichterstattung über die 
Effizienz der Solartechnik in Deutschland nachgewiesen. Meine Recherchen 
gehen sogar soweit, dass ich dem ehemaligen WDR-Intendanten Fritz Pleitgen 
vorsätzliche (!) Falschberichterstattung in 4 Fällen nachweisen kann, weil Fritz 
Pleitgen seit Februar 2003 nachweislich über die Täuschungen der Solarwirtschaft 
informiert gewesen ist, und trotzdem sachlich unrichtige Behauptungen über die 
thermische Solartechnik im WDR gesendet worden sind, auch mit Wissen des 
WDR-Rundfunkrates. Ein weiterer Sender in der ARD, der laufend sachlich 
unrichtig über die Effizienz der thermischen Solartechnik berichtet hat, ist der NDR 
und dort insbesondere die ARD-Ratgeber-Redaktion, die von 
Wirtschaftsfunktionären der Solarwirtschaft "infiltriert" zu sein scheint. Aber auch 
private TV-Sender senden fehlerhafte Berichte, so z.B. der Nachrichten-Sender N-
TV in mindestens zwei Fällen. 
 
Ich bin in der Lage Ihnen diese TV-Sendungen im Detail vorzulegen, in denen die 
TV-Zuschauer getäuscht worden sind. Im Dezember 2008 werden meine 
medienkritischen Recherchen in einem unabhängigen (!) Internet-Video-Blog 
umfangreich veröffentlicht. Die "Ignoranz" der Journalisten und die fehlerhafte 
Berichterstattung der Journalisten wird dort dann auch erwähnt werden. 
 
4. 
Ich habe nachgewiesen (ich betone: nachgewiesen), dass Richter in Deutschland 
seit 1998 ein ordnungsgemäß beim Landgericht Bochum beantragtes, aber 
solarkritisches Effizienzgutachten über die thermische Solartechnik verhindern, 
damit der mediale Werbeschwindel der Solarwirtschaft weiterhin in der 
Öffentlichkeit "funktioniert". Und das nun schon seit 10 Jahren. 
 
Weil ich diese Machenschaften der Richter nachgewiesen habe, werde ich 
 
4.1.  in eine 2-wöchige Ordnungshaft (2005) und 3-wöchige Ordnungshaft  gesteckt. 
 
4.2.  wurde durch einen Richter erpresst und genötigt, ein falsches Anerkenntnisurteil 
 zu unterschreiben, damit ein Urteilsfehler des OLG Hamm nicht aufgedeckt wird. 
 
4.3.  praktizieren Richter gravierende Protokollfälschungen in Gerichtsverhandlungen, 
 die ich durch Tonmitschnitte von Prozessbeobachtern nachweisen kann. 
 
4.4.  mit ca. 30.000 Euro Ordnungsgeldern belegt. 
 
4.5. von den Justizbehörden genötigt, mich einer "psychiatrischen Begutachtung" zu 
 unterziehen, die ich bislang immer erfolgreich abgelehnt habe. 
 
5. 
Im Februar 2008 schrieb Ingeborg Zahrnt, als Referentin der Medienanstalt Berlin 
Brandenburg in Anerkennung meiner Recherchen: 
 
"Ihre Arbeit an der Aufklärung zu Daten und Fakten in Sachen Solarenergie ist 
wertvoll und sicherlich weiterhin notwendig, weil sogar Verbraucherzentralen und 
staatliche Beratungsinstitute - wie Sie in Ihrem letzten Schreiben nachweisen - 
offenbar mit ungenauen Angaben arbeiten." 
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Ich frage Sie nun, Herr Prof. Dr. Quandt:: 
 

Wie stehen Sie zu der "Wächter-Funktion" des DFJV ? 
 
 
Sie schreiben auf der Webseite des DFJV: 

Demokratie in den Medien bedeutet, dass die in Deutschland und in Europa herrschende 
Interessenvielfalt auf allen Gebieten in den Medien repräsentiert wird. Ansichten und 
Meinungen sollten nicht im Konformitätsdruck oder durch Political Correctness verdrängt 
werden, sofern sie ethisch akzeptabel sind. Eine Strafe für Meinungsäußerungen, jede 
Zensur oder Einschränkung der Informationsfreiheit sind unzulässig.  

Die Privilegien der Journalisten gehören zu den zentralen Errungenschaften einer 
Demokratie. Sie sind zu bewahren und gegenüber Angriffen und Versuchen der 
Einschränkung zu verteidigen. Die bestehenden Privilegien sind Abwehrrechte 
gegenüber dem Staat, nicht gegenüber anderen Privaten. Alle Rechte mit Ausnahme des 
allgemeinen Persönlichkeitsrechts und der inneren und äußeren Sicherheit sind der 
Pressefreiheit nachzuordnen. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht schützt das Recht am 
eigenen Bild, die Ehre, den eigenen Namen und das Recht am Unternehmen. Vermeintliche 
Gefahren für die öffentliche Sicherheit dürfen nicht als Vorwand zur Einschränkung der 
Medienfreiheit durch den Staat herangezogen werden.  

(Die Fettmarkierungen wurden von mir vorgenommen) 
 
Mit Ihrer Kündigung vom 17.10.2008 kann ich nicht feststellen, dass Sie den dort 
episch ausgebreiteten Prinzipien nachkommen. 
 
Bemerkenswerterweise scheint diese Kündigung zeitlich mit meinem Vortrag vor 
dem Hessischen Landtag am 04.09.2008 in Verbindung zu stehen. Meinen 
Vortrag, habe ich in dem folgenden Video-Link dokumentiert: 

 
http://www.solarresearch.org/05vidaud/050solvid/050045/index.htm 

 
oder: 
 

www.solarresearch.org  -> 05 VIDEO/AUDIO - > 050 SOLARVIDEOS 
- > 045 Hessischer Landtag am 04.09.2008 

 
 
 
 
 
Die zahlreichen Beweise meiner Behauptungen, die ich am 04.09.2008 vor dem 
hessischen Landtag erwähne, sind ebenfalls auf dieser Webseite verlinkt. 
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6. 
Ich füge Ihnen eine 31-seitige Dokumentation meiner Recherchen bei, die nun seit 
dieser Woche der Rechtsanwaltskammer Hamm vorliegen und wo detailliert 
beschrieben wird, wie auf Basis eines Urteilsfehlers des OLG Hamm vom 
04.07.2001 Prozessbetrug in mehreren Fällen praktiziert worden ist. 
 
Ich frage Sie nun noch einmal, Herr Prof. Dr. Quandt:: 
 

Wie stehen Sie zu der "Wächter-Funktion" des DFJV ? 
 
Oder ist die Justiz und die Richterschaft auch beim DFJV ebenfalls und weiterhin ein 
TABU-Thema ??? 
 
Ich bitte höflich um Stellungnahme innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt dieses 
Schriftsatzes und bitte Sie höflich, die Kündigung vom 17.10.2008 rückgängig zu machen.  
 
Ich bin gerne bereit Ihnen meine umfangreichen und wohl auch hochbrisanten 
Recherchen in Form einer anschaulichen Notebook-Beamer-Präsentation in Berlin 
persönlich vorzustellen. 
 
Hochachtungsvoll 
Rainer Hoffmann 
 
Als Anlagen sind beigefügt: 
 
A.1 bis A.1 (1 Seite)  DFJV-Kündigung vom 17.10.2008 
 
B.1 bis B.2 (2 Seiten)  Beschwerde Presserat BK 1-216/06 (STERN) vom 05.12.2008 
C.1 bis C.2 (2 Seiten)  Beschwerde Presserat BK 1-30/08 (RZ) vom 11.03.2008 
 
D.1 bis D.2 (2 Seiten)  Beschwerde Presserat BK 2-45/07 (DAS HAUS) vom Datum ?? 
D.3 bis D.3 (1 Seite)  Hinweis über Peter Enno Tiarks und sein vermeintliches 
    Motiv, warum er die Beschwerde BK 2-45/07 als "unbegründet" 
    abgelehnt hat. 
 
E.1 bis E.1 (1 Seite)  Schreiben des mabb vom 04.02.2008 
 
F.1 bis F.4 (4 Seiten)  READERS-EDITION vom 26.06.2007: 
    "Die Effizienz von thermischen Solaranlagen: ein politischer  
    Betrug ?!" 
 
G.1 bis G1 (1 Seite)  WAZ vom 01.11.2007: "Seine Wahrheit" 
    Pressebericht über die 3-wöchige Ordnungshaft vom 21.10.2008  
    bis 10.11.2008. 
 
H.1 bis H.1 (1 Seite)  Foto vom 10.11.2008 nach der Ordnungshaftentlassung 
 
I.1 bis I.2 (2 Seiten)  Beweisbeschluss des LG Bochum vom 29.04.2008 über 
    die beabsichtigte "Psychiatrisierung" (Überprüfung der  
    Schuldfähigkeit) meiner Person. 
 
J.1 bis J.1 (1 Seite)  Schreiben von Dr. Weinberger vom 08.07.2008, in dem 
    Dr. Weinberger den zuständigen Richter Bock fragt, warum ich  
    "psychiatrisiert" werden soll. Eine Antwort hat Dr. Weinberger bis 
    heute nicht erhalten. 
 
K.1 bis K.31 (31 Seiten)  Mein Schriftsatz an die RAK Hamm vom 22.11.2008 










